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Sicherheit, Kommunales und Soziales

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Meisterschule Ebern für das Schreinerhandwerk für das 
Haushaltsjahr 2015
Bekanntmachung vom 07.01.2015  Nr. 12-1444.03-4-2

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Meisterschu-
le Ebern für das Schreinerhandwerk hat in ihrer Sitzung vom 
03.11.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
24.11.2014 Nr. 12-1444.03-4-2 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe 
von 80.000,00 € wurde nach Art. 63 Abs. 2 BezO i. V. m. Art. 40 
Abs. 1 KommZG genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unter-
franken an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweck-
verbandes Meisterschule Ebern, Silcherstraße 5, 97074 Würz-
burg, während der Dienstzeit zur Einsichtnahme öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 07.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziffer 3 der Verbandssatzung und der 
Art. 40, 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Art. 55 ff. der Bezirksordnung 
(BezO) erlässt der Zweckverband folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G
§ 1

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  1.082.200 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf  137.900 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 80.000 € festgesetzt. 

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen

Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
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nicht festgesetzt.
§ 4

Betriebskostenumlage
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Aufwendungen im Verwaltungs-
haushalt (Umlagesoll) wird auf 480.800 € festgesetzt und nach 
der Satzung auf die Verbandsmitglieder wie folgt aufgeteilt:
- Bezirk Unterfranken  349.508 €
- Landkreis Haßberge  97.061 €
- Stadt Ebern  29.118 €
- Fachverband Schreinerhandwerk Bayern  5.113 €

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung  
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 150.000 € fest-
gesetzt.

§ 6
Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2015 in Kraft.
Würzburg, 12.12.2014
Zweckverband Meisterschule Ebern
für das Schreinerhandwerk
Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 5

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Sing- und Musikschule Würzburg für das Haushaltsjahr 2015
Bekanntmachung vom 07.01.2015 Nr. 12-1444.12-4-2

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sing- und 
Musikschule Würzburg hat in ihrer Sitzung am 01.12.2014 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
09.12.2014 Nr. 12-1444.12-4-2 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweckver-
bandes Sing- und Musikschule Würzburg, Burkarderstraße 30, 
97082 Würzburg, während der allgemeinen Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 07.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Artikel 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit 
Artikel 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband 
Sing- und Musikschule Würzburg folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
 dem Gesamtbetrag der Erträge von  3.094.900 €
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von  - 3.094.900 €
 mit dem Saldo (Jahresergebnis) von  0 €
2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  3.094.700 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  - 3.078.000 €
 und einem Saldo von  16.700 €
b) aus Investitionstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  - 16.000 €
 und einem Saldo von  - 16.000 €
c) aus Finanzierungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  0 €
 und einem Saldo von  0 €
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von  700 €

ab.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künf-
tigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 
150.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Höhe der Verbandsumlage bemisst sich an den anteiligen 
Stundenzahlen.
Für die Stadt Würzburg werden 494,61 Unterrichtsstunden und 
für den Landkreis Würzburg 700,09 Unterrichtsstunden geleistet. 
Von den nicht gedeckten Aufwendungen trägt die Stadt Würzburg 
41,40 % und der Landkreis Würzburg 58,60 %.
Die Verbandsumlage beträgt für
die Stadt Würzburg  633.420,00 €
den Landkreis Würzburg  896.580,00 €
und den Landkreis Würzburg  69.000,00 €
für Personalkostenersätze an die Musikschulen Rottendorf und 
Veitshöchheim. Eine Investitionskostenumlage zur Deckung von 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird nicht erhoben.

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.
Würzburg, 15.12.2014
Zweckverband Sing- und Musikschule Würzburg
Christian Schuchardt
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 6

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg für das 
Haushaltsjahr 2015
Bekanntmachung vom 08.01.2015  Nr. 12-1444.10-1-2

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fachober-
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schule/Berufsoberschule Aschaffenburg hat in ihrer Sitzung am 
25.11.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
04.12.2014  Nr. 12-1444.10-1-2 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Fachoberschule/Berufsoberschule Aschaffenburg, Dalbergstraße 
15, 63739 Aschaffenburg, während der allgemeinen Dienstzeiten 
zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 08.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung und den 
§§ 14 ff. der Satzung des Zweckverbandes vom 18. Dezember 
2007 (RABl Nr. 4/2008, S. 37) erlässt der Zweckverband fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.759.100 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  847.100 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind nicht 
vorgesehen.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 5
Die Zweckverbandsumlage für die durch die sonstigen Einnah-
men nicht gedeckten Ausgaben wird auf insgesamt 1.650.100 € 
festgesetzt. Sie ist durch die Verbandsmitglieder gemäß § 15 Abs. 
2 Nr. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung für das Haushaltsjahr 
2015 wie folgt aufzubringen:
Landkreis Aschaffenburg  508.997,22 €
Stadt Aschaffenburg  1.141.102,78 €
 1.650.100,00 €

§ 6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft.
Aschaffenburg, 11.12.2014
Zweckverband Fachoberschule/Berufsoberschule Aschaffenburg
Klaus Herzog
Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 6

Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan des Zweckverban-
des Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) für das Wirt-
schaftsjahr 2015
Bekanntmachung vom 09.01.2015  Nr. 12-1444.14-2-2

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fernwasser-
versorgung Mittelmain hat in ihrer Sitzung am 04.12.2014 die 
Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
17.12.2014  Nr. 12-1444.14-2-2 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.
Der Wirtschaftsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweckverban-
des Fernwasserversorgung Mittelmain, Goethestraße 1, 97072 
Würzburg, 2. Stock während der allgemeinen Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme öffentlich aus.
Nachfolgend wird die Haushaltsatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 09.01.2014
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund der §§ 20 und 21 der Verbands- und Betriebssatzung 
in Verbindung mit Art. 41 KommZG und der Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband Fernwasser-
versorgung Mittelmain (FWM) für 2015 folgende

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Erfolgsplan
in den Erträgen mit  4.398.000 €
in den Aufwendungen mit  4.409.000 €
und einem Jahresverlust von  11.000 €
und im Vermögensplan
in den Einnahmen mit  3.915.000 €
und Ausgaben mit  3.915.000 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden auf 
2.100.000 € festgesetzt.

§ 4
entfällt

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 100.000 € 
festgesetzt.

§ 6
entfällt
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§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2015 in Kraft.
Würzburg, 23.12.2014
Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM)
Nuß, Landrat
Vorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 7

Entschädigungssatzung des Zweckverbandes Fachoberschu-
le/Berufsoberschule Schweinfurt
Bekanntmachung vom 09.01.2015 Nr. 12-1444.11-3/97

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fachober-
schule/Berufsoberschule Schweinfurt hat in ihrer Sitzung am 
04.12.2014 eine Entschädigungssatzung beschlossen.
Nach Art. 24 Abs. 1 KommZG wird nachfolgend die Entschädi-
gungssatzung amtlich bekannt gemacht.
Würzburg, 09.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Satzung 

über die Entschädigung der Verbandsräte des
Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule 

Schweinfurt
Der Zweckverband Fachoberschule/Berufsoberschule Schwein-
furt erlässt aufgrund des Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl S. 555) sowie Art. 
20a und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert mit 
dem Gesetz vom 22.07.2014 (GVBl S. 286), folgende

S A T Z U N G:
§ 1 Entschädigungsberechtigte

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Ver-
bandsversammlung werden für die Teilnahme an Sitzungen und 
für die sonstige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maß-
gabe dieser Satzung entschädigt. Entsprechendes gilt für ihre 
Stellvertreter, sofern ein Vertretungsfall vorliegt.

§ 2 Auslagenersatz
Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte erhalten für die 
Teilnahmen an Sitzungen der Verbandsversammlung Ersatz 
ihrer Auslagen, insbesondere Reisekostenvergütung nach den 
Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. Dasselbe 
gilt für Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des durch sie 
vertretenen Verbandsmitgliedes sind.

§ 3 Entschädigung der Verbandsräte
(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 

KommZG kraft Amtes der Verbandsversammlung ange-
hören, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ver-
bandsversammlung und ihrer Ausschüsse eine Sitzungs-
geldpauschale. Die Pauschale wird auf 20,- € festgesetzt. 
Sie verdoppelt sich, wenn die Sitzung länger als 5 Stunden 
dauert.

(2) Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, 
erhalten sie außerdem den entstandenen Verdienstausfall für 

die Dauer der Sitzung einschließlich einer angemessenen 
An- und Abreisezeit ersetzt. Der Betrag des entgangenen 
Lohnes oder Gehalts ist durch Bescheinigung des Arbeit-
gebers nachzuweisen.

(3) Wenn Verbandsräte zusätzliche Aufgaben übernehmen, die 
wesentlich über ihre Aufgaben als Verbandsräte hinausge-
hen, oder wenn sie als Ausschussvorsitzende bestellt sind, 
erhalten sie die doppelte Entschädigung nach Absatz 1. Die 
gleiche Entschädigung erhalten Verbandsräte als stellvertre-
tende Ausschussvorsitzende für die Sitzungen, in denen sie 
den Ausschussvorsitz übernommen haben. Die Sätze 1 und 
2 gelten auch bei Wahrnehmung des Ausschussvorsitzes und 
der Stellvertretung durch Verbandsräte, die der Verbands-
versammlung nach Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG kraft 
Amtes angehören.

§ 4 Entschädigung der Verbandsvorsitzenden
(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine jähr-

liche Pauschalentschädigung in Höhe von 60,- €.
(2) Sein Stellvertreter erhält für ihre Tätigkeit eine jährlich 

Pauschalentschädigung in Höhe eines Drittels der Entschä-
digung nach Absatz 1.

§ 5 Entschädigung des Geschäftsleiters
(1) Der Geschäftsleiter erhält für seine Tätigkeit eine Auf-

wandsentschädigung. Ihre Höhe wird durch Beschluss der 
Verbandsversammlung festgesetzt.

(2) Wird die Aufgabe des Geschäftsleiters von einem Beam-
ten oder tarifl ich Beschäftigten im Rahmen seiner Arbeits-
platzbeschreibung wahrgenommen und erhält er dafür eine 
Vergütung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder nach 
Tarifvertrag, wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt.

§ 6 Auszahlung der Entschädigung
Die nach Jahresbeiträgen bemessenen Pauschalentschädigungen 
werden jährlich im Voraus ausgezahlt. Die übrigen Entschädi-
gungen werden nachträglich nach Abrechnung gezahlt.

§ 7 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.
Schweinfurt, 23.12.2014
Zweckverband FOS/BOS Schweinfurt
Remelé
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 8

1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes Fachoberschule/Berufsoberschule Schweinfurt
Bekanntmachung vom 09.01.2015 Nr. 12-1444.11-3/97

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fachober-
schule/Berufsoberschule Schweinfurt hat in ihrer Sitzung am 
04.12.2014 die 1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
beschlossen.
Die Änderungssatzung ist nicht genehmigungspfl ichtig. Nach 
Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG wird nachfolgend die Ände-
rungssatzung amtlich bekannt gemacht.
Würzburg, 09.01.2015 
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor
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II.
1. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des
Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule 

Schweinfurt
Aufgrund von Art. 19 Abs. 1, Art. 44 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Zweckverband 
Fachoberschule/Berufsoberschule Schweinfurt folgende Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung vom 9. Februar 1998:

§ 1
1. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In § 11 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Geschäfts-
führung“ die Worte „einschließlich der Schulverwaltung“ 
eingefügt.

b) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt:
 „Maßgebend hierfür ist der nach § 13 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 

ermittelte Umlagebetrag.“
2. § 13 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 wird die Zahl „15“ durch die Zahl „20“ ersetzt.
b) Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst:
 „für Kosten der Geschäftsführung einschließlich der 

Schulverwaltung und der Kassengeschäfte auf die Ver-
bandsmitglieder zu gleichen Teilen, wobei diese Kosten 
entsprechend Anlage 1 Nr. 2 der Ausführungsverordnung 
zum Bayer. Schulfi nanzierungsgesetz (AVBaySchFG) in 
Höhe von 10 v.H. des laufenden Schulaufwands nach der 
Ergebnisrechnung des dem maßgeblichen Haushaltsjahr 
vorangegangenen Haushaltsjahres angesetzt werden;

3. § 13 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird der Text „Nr. 1 und 2“ durch den Text „Satz 

2 Nrn. 1, 2 und 3“ ersetzt.
b) In Satz 2 wird der Text „3 und“ gestrichen.
c) In Satz 3 wird nach dem Wort Umlagezahlungen der Text 

„nach Abs. 2 Satz 2 Nrn. 1, 2 und 4“ eingefügt.
§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.
Schweinfurt, 23.12.2014
Zweckverband FOS/BOS Schweinfurt
Remelé
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 8

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 des Zweck-
verbandes Abwasserverband Main-Mömling-Elsava mit Sitz 
in Erlenbach
Bekanntmachung vom 12.01.2015 Nr. 12-1444.06-16

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserver-
band Main-Mömling-Elsava (AMME) mit Sitz in Erlenbach hat 
in ihrer Sitzung am 09.12.2014 den Jahresabschluss 2013 auf 
Grund des Ergebnisses der Abschlussprüfung durch den Baye-
rischen Kommunalen Prüfungsverband gemäß § 25 Abs. 5 der 
Verbandssatzung i.V.m. Art. 40 Abs. 2 KommZG und Art. 102 
ff. GO festgestellt.
Nach § 25 Abs. 4 EBV i.V.m. § 25 Abs. 5 der Verbandssatzung 
wird der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 
sowie der Bestätigungsvermerk des Bayerischen Kommunalen 

Prüfungsverbandes vom 30.09.2014 nachfolgend öffentlich be-
kannt gemacht.
Würzburg, 12.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Beschluss:
a) Der vom Bayerischen Prüfungsverband testierte Jahresab-

schluss 2013 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der 
die Ordnungsmäßigkeit und Beweiskraft der Buchführung, 
die richtige Entwicklung der Abschlüsse aus der Buchfüh-
rung auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, den 
Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss sowie 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bescheinigt, 
werden anerkannt und analog § 25 Abs. 3 der Eigenbetriebs-
verordnung (EBV) festgestellt.

b) Verbands- und Geschäftsführung werden für das Rechnungs-
jahr 2013 entlastet.

c) Der aus der GuV 2013 resultierende Jahresüberschuss in 
Höhe von 531.643,78 € wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

III.
Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Abwasserverband Main-Mömling-Elsava vom 09.12.2014 
wird der aus der GUV 2013 resultierenden Jahresüberschuss in 
Höhe von 531.643,78 € auf neue Rechnung vorgetragen.

IV.
Für den Jahresabschluss 2013 in der aus der Anlage 1 des Prü-
fungsberichts ersichtlichen Fassung erteilte der Bayer. Kom-
munale Prüfungsverband folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk:
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pfl ichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der 
Verbandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Unternehmens und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie sind von der 
Finanzierung durch Umlagen der Verbandsmitglieder geprägt 
und geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“
München, 30.09.2014
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband
Wiedemann                         Göb
Wirtschaftsprüfer                Wirtschaftsprüfer
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 9

Haushaltssatzung des Abwasserverbandes Main-Mömling-
Elsava für das Haushaltsjahr 2015
Bekanntmachung vom 12.01.2015 Nr. 12-1444.06-1-6

I.
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Main-Möm-
ling-Elsava hat in ihrer Sitzung am 09.12.2014 die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
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18.12.2014  Nr. 12-1444.06-1-6 die Haushaltssatzung rechts-
aufsichtlich gewürdigt. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe 
von 2.100.000,00 € wurde nach Art. 71 Abs. 2 GO i. V. m. Art.  40 
Abs. 1 KommZG genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Abwasserverban-
des Main-Mömling-Elsava, Am Wieselsweg 3, 63906 Erlenbach, 
während der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 12.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund des Art. 40 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 KommZG i.V.m. 
Art. 63 ff. der GO erlässt der Zweckverband - Abwasserverband 
Main Mömling Elsava - AMME folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G
§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit 
festgesetzt. Er schließt
im Erfolgsplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit  5.662.000 €
und im Vermögensplan
in den Einnahmen und Ausgaben mit  3.500.000 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögensplan wird auf

2.100.000 €
festgesetzt.

§ 3
Der Verbandsumlage, die für jedes Jahr neu zu ermitteln ist, wird 
wie folgt festgesetzt:
Investitionsumlage:  1.400.000 €
Betriebskostenumlage (Zinsanteil):  470.000 €
Betriebskostenumlage:  3.388.000 €

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 500.000,00 € 
festgesetzt.

§ 5
Diese Satzung tritt mit dem 1.1.2015 in Kraft.
Erlenbach a.Main, 07.01.2015
Zweckverband AMME
Oberle
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 9

Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Frän-
kisches Freilandmuseum Fladungen
Bekanntmachung vom 16.01.2015   Nr. 12-1444.07-1-4

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fränkisches 
Freilandmuseum Fladungen hat in ihrer Sitzung am 11.12.2014 
die Neufassung der Verbandssatzung beschlossen. Die Regie-
rung von Unterfranken hat die Verbandssatzung mit Schreiben 
vom 29.12.2014, 12-1444.07-1-4, gem. Art. 20 Abs. 1 KommZG 
rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG werden die Verbands-
satzung (mit Anlage) und die Genehmigung amtlich bekannt-
gemacht.
Würzburg, 16.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Verbandssatzung

§ 1
Name und Sitz

1. Der Zweckverband führt den Namen „Fränkisches Freiland-
museum Fladungen“.

2. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Würzburg.
3. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts.
§ 2

Aufgaben
(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, in der Stadt Fladun-

gen ein „Fränkisches Freilandmuseum“ zu errichten und 
zu betreiben. In diesem Museum sollen die wesentlichen 
baulichen Anlagen mit den verschiedenen Einrichtungen, 
die Lebensweisen und Gewohnheiten der Bewohner und das 
überkommene ländliche Siedlungswesen Unterfrankens dar-
gestellt werden. Daneben betreibt der Zweckverband als Ei-
senbahninfrastruktur- und Eisenbahnverkehrsunternehmen 
eine Museumsbahn mit historischen Eisenbahnfahrzeugen, 
deren Präsentation im Betriebseinsatz stattfi ndet. 

(2) Neben der Dokumentation der überlieferten Kultur und Le-
bensart dient das Fränkische Freilandmuseum Fladungen 
auch der Förderung des Fremdenverkehrs.

(3) Weitere Aufgabe des Zweckverbandes ist die Trägerschaft 
für das Watterbacher Haus in Preunschen gemäß der als 
Anlage beiliegenden Zweckvereinbarung in ihrer jeweils 
gültigen Fassung.

§ 3 
Gemeinnützigkeit

Der Zweckverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar nur 
dem in § 2 dieser Satzung festgelegten gemeinnützigen Zweck, 
und zwar ohne Gewinnabsicht. Etwaige Gewinne oder Über-
schüsse dürfen nur für den satzungsmäßigen Zweck verwendet 
werden.

§ 4
Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder sind
(a) der Bezirk Unterfranken,
(b) der Landkreis Rhön-Grabfeld,
(c) die Stadt Fladungen.
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§ 5
Räumlicher Wirkungskreis

Der räumliche Wirkungskreis umfasst den Regierungsbezirk Un-
terfranken. Die Beschaffung von Museumsgegenständen kann 
im Einzelfall auch außerhalb des Regierungsbezirks erfolgen, 
wenn sie der Aufgabenerfüllung nach § 2 dient.

§ 6
Verbandsorgane

Organe des Zweckverbands sind
(a) die Verbandsversammlung,
(b) der Verbandsvorsitzende.

§ 7
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbands-
vorsitzenden und den übrigen Verbandsräten. Der Bezirk 
Unterfranken entsendet 8 Vertreter, der Landkreis Rhön-
Grabfeld 4 Vertreter, die Stadt Fladungen 1 Vertreter. Für 
jeden Verbandsrat wird ein Stellvertreter bestellt.

(2) Die Vertreter des Bezirks Unterfranken, des Landkreises und 
der Stadt haben je eine Stimme in der Verbandsversamm-
lung. Die Stimmen der Vertreter des Bezirks Unterfranken 
können nur einheitlich abgegeben werden; erfolgt entge-
gen der satzungsrechtlichen Regelung keine einheitliche 
Stimmabgabe, dann richtet sie sich nach der Mehrheit der 
Stimmen, bei Stimmengleichheit nach der Stimme des ge-
borenen Verbandsrates.

(3) Die Verbandsversammlung wird vom Verbandsvorsitzenden 
unter Angaben der Tagesordnung, des Ortes und der Zeit 
der Sitzung schriftlich einberufen. Die Ladung muss den 
Verbandsräten spätestens eine Woche vor der Sitzung zu-
gehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende 
die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen.

(4) Die Verbandsversammlung muss jährlich mindestens einmal 
einberufen werden. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es 
von einem Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung 
unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt wird; in 
diesem Fall ist die Verbandversammlung spätestens binnen 
3 Wochen nach Eingang des Antrages einzuberufen.

(5) Die Leitung der Verbandsversammlung obliegt dem Ver-
bandsvorsitzenden, im Fall seiner Verhinderung dem stell-
vertretenden Verbandsvorsitzenden.

(6) Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen 
Mitglieder der Verbandsversammlung (Verbandsräte) sind 
ehrenamtlich tätig. Für den Ersatz ihrer Auslagen bzw. ihrer 
Entschädigung gilt Art. 30 Abs. 2 KommZG.

§ 8
Aufgaben der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung hat über alle Angelegenheiten des 
Zweckverbandes zu beschließen, soweit nicht der Verbandsvor-
sitzende zuständig ist. Der Verbandsversammlung ist insbeson-
dere vorbehalten:
(a) die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche 

Erweiterung der den Verbandaufgaben dienenden Einrich-
tungen;

(b) die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder 
die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen;

(c) die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über die 
Nachtragshaushaltssatzungen, über Einwendungen gegen 
die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzungen 
sowie die Beschlussfassung über die Aufnahme von zusätz-

lichen Krediten während der vorläufi gen Haushaltsführung;
(d) die Beschlussfassung über den Finanzplan;
(e) die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung;
(f) die Festsetzung von Entschädigungen des Verbandsvorsit-

zenden, seines Stellvertreters und der übrigen Mitglieder 
der Verbandsversammlung;

(g) der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäfts-
ordnung für die Verbandsversammlung;

(h) der Abschluss von Darlehensverträgen und verwandten 
Rechtsgeschäften; 

(i) die Erteilung des Planungsauftrages für die Errichtung, 
Erweiterung oder wesentliche Veränderung der Museums-
anlage;

(j) die Vergabe von Bauaufträgen und Leistungen mit einem 
Wert von mehr als 50.000 €;

(k) die in Art. 38 KommZG der Verbandsversammlung zuge-
wiesenen Personalangelegenheiten;

(l) die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssat-
zung, die Aufl ösung des Zweckverbandes und die Bestellung 
von Abwicklern.

§ 9
Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämt-
liche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die 
Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigt 
ist.

(2) Beschlüsse der Verbandversammlung bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der einfachen Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Zur Verabschiedung von 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan bedarf es einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen Stimmenanzahl. 
Art. 46 Abs. 1 KommZG wird durch diese Regelung nicht 
berührt.

(3) Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsge-
genstände darf nur beschlossen werden, wenn alle Verbands-
räte in der Sitzung anwesend sind und der beschlussmäßigen 
Behandlung des weiteren Gegenstandes zustimmen.

(4) Bei Wahlen wird geheim abgestimmt. In übrigen gelten die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Über jede Sitzung der Verbandsversammlung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die vom Verbandsvorsitzenden zu 
unterzeichnen ist. Im Übrigen gilt Art. 54 GO.

§ 10
Verbandsvorsitzende und Stellvertreter

(1) Verbandsvorsitzender und stellvertretender Verbandsvorsit-
zender sind der jeweilige Präsident des Bezirkstages Unter-
franken und der Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld. 
Sie lösen einander im Vorsitz und in der Stellvertretung im 
Turnus von zwei Jahren ab. Verbandsvorsitzender bis 31. 
Dezember 1986 ist der Präsident des Bezirkstages Unter-
franken.

(2) Der Verbandsvorsitzende - im Fall seiner Verhinderung der 
stellvertretende Verbandsvorsitzende - vertritt den Zweck-
verband nach außen.

(3) Alle Erklärungen, durch die der Zweckverband verpfl ichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform.

(4) Der Verbandsvorsitzende ist insbesondere verpfl ichtet,
(a) die Sitzungen der Verbandsversammlung einzuberufen 

und die Beschlüsse vorzubereiten,
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(b) den Vorsitz in der Verbandsversammlung zu führen,
(c) die Beschlüsse der Verbandsversammlung zu vollziehen 

und in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten zu 
erledigen, die nach der Gemeindeordnung kraft Gesetzes 
dem ersten Bürgermeister zukommen.

(5) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse 
seinem Stellvertreter und laufende Verwaltungsangelegen-
heiten Bediensteten des Zweckverbandes oder des Bezirks 
Unterfranken übertragen.

§ 11
Geschäftsstelle

(1) Die Geschäftsstelle des Zweckverbandes befi ndet sich 
beim Verbandsmitglied Bezirk Unterfranken. Leiter der 
Geschäftsstelle ist der von der Verbandsversammlung be-
stellte Geschäftsleiter.

(2) Die Verbandsversammlung kann dem Geschäftsleiter durch 
Beschluss Zuständigkeiten des Verbandsvorsitzenden mit 
dessen Zustimmung übertragen. Durch gesonderten Be-
schluss kann sie weitere Angelegenheiten zur selbständigen 
Erledigung übertragen.

(3) Der Geschäftsleiter nimmt an den Sitzungen der Verbands-
versammlung teil.

§ 12
Dienstkräfte

(1) Der Zweckverband ist Dienstherr bzw. Arbeitgeber der bei 
ihm Beschäftigten.

(2) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die 
Beschäftigten des Zweckverbandes. Er ist Dienstvorgesetz-
ter der Beamten.

(3) Für Entscheidungen in Personalangelegenheiten sind die 
für den Bezirk Unterfranken geltenden Bestimmungen des 
öffentlichen Dienst- und Tarifrechts maßgebend.

§ 13
Verbandswirtschaft

Für die Verbandswirtschaft sind die Vorschriften über die Ge-
meindewirtschaft entsprechend anzuwenden.

§ 14
Kassenverwaltung, Rechnungs- und Prüfungswesen

(1) Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden von der 
Kasse des Bezirks Unterfranken wahrgenommen.

(2) Die Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrech-
nung obliegt der Verbandsversammlung. Das Rechnungs-
prüfungsamt des Mitglieds (Bezirk, Landkreis), das in dem 
zu prüfenden Haushaltsjahr nicht den Vorsitzenden stellte, 
ist hierbei als Sachverständiger heranzuziehen.

§ 15
Investitionskosten und Deckung 

der laufenden Betriebskosten
(1) Die Investitionskosten und die laufenden Betriebskosten 

werden von den Verbandsmitgliedern anteilig getragen. 
Der Bezirk Unterfranken übernimmt 66 v. H., der Land-
kreis Rhön-Grabfeld 32 v. H., die Stadt Fladungen 2 v. H. 
Sondertilgungen von Krediten durch ein Verbandsmitglied 
verringern dessen Umlage in Höhe der durch die Sonder-
tilgung ersparte Zins- und Tilgungsleistungen.

(2) Zu den laufenden Betriebskosten zählen sowohl Personal- 
als auch Sachkosten.

(3) Die Investitionskosten und die laufenden Betriebskosten 
vermindern sich um die von Dritten gewährten Zuschüsse 

oder Zuwendungen sowie um sonstige Einnahmen.
(4) Die Kosten, die den Verbandsmitgliedern für den Zweck-

verband entstehen, sind von diesem zu erstatten.
§ 16

Aufl ösung des Zweckverbandes
Wird der Zweckverband aufgelöst und ist der Bezirk Unter-
franken nicht bereit, die alleinige Trägerschaft des Fränkischen 
Freilandmuseums Fladungen zu übernehmen, werden die Be-
amten und Versorgungsempfänger des Zweckverbandes gemäß 
§ 128 Abs. 4 und Abs. 1 BRRG vom Landkreis Rhön-Grabfeld 
übernommen.

§ 17
Auseinandersetzung

(1) Im Falle der Aufl ösung des Zweckverbandes erfolgt die 
Auseinandersetzung nach Maßgabe des KommZG. Das 
Vermögen wird aufgeteilt, und zwar erhalten der Bezirk 
Unterfranken 66 v. H., der Landkreis Rhön-Grabfeld 32 
v. H. und die Stadt Fladungen 2 v. H. dieses Vermögens. 
Hierbei sind geleistete Sondertilgungen im Sinne von § 15 
Abs. 1 Satz 3 zu berücksichtigen. 

(2) Hat der Landkreis Rhön-Grabfeld nach § 18 Beamte und 
Versorgungsempfänger des Zweckverbandes zu überneh-
men, so sind daraus resultierende fi nanzielle Verpfl ichtungen 
bei der Vermögensaufteilung vorweg zu berücksichtigen.

§ 18
Inkrafttreten

Die neugefasste Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Regierungsamtsblatt in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verbandssatzung vom 07.12.1995 in der Fassung der 
Änderungssatzung vom 05.02.2014 außer Kraft.
Würzburg, 30.12.2014
Erwin Dotzel
Verbandsvorsitzender

III.
Anlage

Z W E C K V E R E I N B A R U N G
Der Markt Kirchzell, vertreten durch den 1. Bürgermeister,
der Landkreis Miltenberg, vertreten durch den Landrat,
der Bezirk Unterfranken, vertreten durch den Bezirkstagsprä-
sidenten
und
der Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, 
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden 
schließen gemäß Art. 8 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit vom 12. Juli 1966 (BayRS 2020-6-1-I) eine Zweck-
vereinbarung über die Anbindung des „Watterbacher Hauses“ in 
Preunschen an  das Freilandmuseum Fladungen:

§ 1
Aufgabe

Der Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen - 
Zweckverband - übernimmt die Trägerschaft des Watterbacher 
Hauses und des darin zu errichtenden Waldmuseums, dass über 
die Lebensweise der Land- und Waldwirte im Odenwald Auf-
schluß geben soll.
Die bisherigen Eigentumsverhältnisse am Watterbacher Haus 
bleiben unberührt.

§ 2
Kosten

Die durch Zuschüsse, Eintrittsgelder, Spenden o.a. anderweitig 
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nicht gedeckten Kosten des Museumsbetriebs werden vom Bezirk 
Unterfranken zu 57 vom Hundert, vom Landkreis Miltenberg zu 
12 vom Hundert und vom Markt Kirchzell zu 31 vom Hundert 
getragen.

§ 3
Geschäftsführung, Verwaltung

Die Geschäftsführung bzw. Verwaltung des Museums bleibt beim 
Markt Kirchzell.

§ 4
Tätigkeiten des Zweckverbandes

Der Zweckverband übernimmt die wissenschaftliche Betreuung 
des Museums und seiner Sammlungen und Ausstellungen. Im 
Rahmen von Werbemaßnahmen übernimmt er auch die Werbung 
für das Waldmuseum „Watterbacher Haus“.
Der Zweckverband vertritt das Waldmuseum nach außen und tritt 
gegenüber stattlichen Behörden, z. B. Bayerisches Nationalmuse-
um, Abteilung „Nichtstaatlichen Museen“ als dessen Träger auf. 
Er bemüht sich insoweit um stattliche und sonstige Förderung.

§ 5
Beteiligung des Marktes und des Landkreises

Vor Entscheidungen der Zweckverbandsversammlung des 
Zweckverbandes Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, die 
das „Watterbacher Haus“ betreffen, hat der Bezirk Unterfranken 
mit dem Markt Kirchzell und dem Landkreis Miltenberg ins 
Benehmen zu treten.

§ 6
Dauer der Zweckvereinbarung

Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Sie kann unter der Einhaltung der Frist von einem Jahr jeweils 
zum Ende eines Haushaltsjahres gekündigt werden. Die Kün-
digung ist schriftlich unter Angabe von Gründen zu erklären.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 7
Inkrafttreten

Die Zweckvereinbarung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft.
Kirchzell, Miltenberg,
Markt Kirchzell Landkreis Miltenberg
1.Bürgermeister  Landrat
Würzburg, Würzburg,
Bezirk Unterfranken Zweckverband Fränkisches
 Freilandmuseum Fladungen
Bezirkstagspräsident Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 10

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Freilandmuseum Fladungen für das Haushaltsjahr 2015
Bekanntmachung vom 20.01.2015 Nr. 12-1444.07-1-3

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Freilandmuse-
um Fladungen hat in ihrer Sitzung am 11.12.2014 die Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
08.01.2015  Nr. 12-1444.07-1-3 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 

an, eine Woche lang in den Geschäftsräumen des Zweckver-
bandes Freilandmuseum Fladungen, Silcherstraße 5, Zimmer 
O 62, 97074 Würzburg, während der allgemeinen Dienstzeiten 
zur Einsichtnahme öffentlich auf.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 20.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 des Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung und § 15 der Verbandssatzung erlässt 
der Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen für 
das Haushaltsjahr 2015 folgende 

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2015 wird hiermit festgesetzt. 
Er schließt ab
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.661.000 €
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 553.700 €

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
(1) Die Höhe des durch seine Einnahmen aus besonderen Ent-

gelten für die von ihm erbrachten Leistungen und seine sons-
tigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 42 
KommZG und § 15 der Satzung auf die Verbandsmitglieder 
umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt 
festgesetzt:
Betriebskosten 1.190.000,00 €
Investitionskosten 224.500,00 € 
Sonderkosten 
Sonderbetriebskosten 
Landkreis Rhön-Grabfeld 18.670,88 €
Sonderbetriebskosten Stadt Fladungen 1.166,93 €

(2) Die Umlage beträgt
a) Betriebskostenumlage  1.190.000,00 €

Bezirk Unterfranken         (66 v.H.) 785.400,00 €
Landkreis Rhön-Grabfeld (32 v.H.) 380.800,00 €
Stadt Fladungen                  (2 v.H.) 23.800,00 €

b) Investitionskostenumlage 224.500,00 €
Bezirk Unterfranken         (66 v.H.) 148.200,00 €
Landkreis Rhön-Grabfeld (32 v.H.) 71.800,00 €
Stadt Fladungen                  (2 v.H.) 4.500,00 €

c) Sonderumlagen
Sonderbetriebskostenumlage 
Landkreis Rhön-Grabfeld  18.670,88 €
Sonderbetriebskostenumlage
Stadt Fladungen  1.166,93 €
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§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000 € fest-
gesetzt. 

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.
Würzburg, 13.01.2015
Zweckverband Fränkisches Freilandmuseum Fladungen 
Thomas Habermann
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 13

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes 
Fachoberschule/Berufsoberschule Schweinfurt für das Haus-
haltsjahr 2015
Bekanntmachung vom 23.01.2015 Nr. 12-1444.11-2-3

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fachober-
schule/Berufsoberschule Schweinfurt hat in ihrer Sitzung am 
04.12.2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 
beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 
13.01.2015 Nr. 12-1444.11-2-3 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt.  Sie enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.
Der Haushaltsplan liegt, vom Tage der Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken 
an, eine Woche lang in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Fachoberschule/Berufsoberschule, Amt für Sport und Schulen 
der Stadt Schweinfurt, Brückenstr. 14, 97421 Schweinfurt, wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.
Nachfolgend wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt ge-
macht.
Würzburg, 23.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor

II.
Aufgrund Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der 
Zweckverband folgende

Haushaltssatzung
§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2015 wird festgesetzt.
Er schließt im Gesamtergebnisplan
in den Erträgen mit  865.920 EUR
und in den Aufwendungen mit  865.920 EUR
somit mit einem Saldo von  0 EUR
im Gesamtfi nanzplan
in den Einzahlungen 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit  911.420 EUR
und in den Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit  911.420 EUR
somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von  0 EUR

in den Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit mit  142.000 EUR
und in den Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit mit  142.000 EUR
somit mit einem Saldo von  0 EUR
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Verbandsumlagen werden wie folgt festgesetzt:
Der durch Gebühren, Staatszuschüsse und sonstige Einnahmen 
nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird nach 
den tatsächlichen Zahlungen auf die Verbandsmitglieder umge-
legt. Das Umlagesoll beträgt nach den Ansätzen im Haushaltsplan
für die laufende Verwaltungstätigkeit  393.168 EUR
(ohne Verwaltungskostenpauschale)
für die Verwaltungskostenpauschale   69.752 EUR
für die laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt  462.920 EUR
für die Investitionstätigkeit  142.000 EUR
Die Umlageschlüssel ergeben sich aus § 13 Abs. 2 der Verbands-
satzung.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000 EUR 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft.
Schweinfurt, 04.12.2014
Zweckverband Fachoberschule/Berufsoberschule Schweinfurt
Remelé
Verbandsvorsitzender
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 14

Neufassung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Schulzentrum Haßfurt 
Bekanntmachung vom 23.01.2015 Nr. 12-1444.03-3-2

I.
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schulzentrum 
Haßfurt hat in ihrer Sitzung am 18.12.2014 eine Neufassung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt 
beschlossen.
Die Regierung von Unterfranken hat die Neufassung der Ver-
bandssatzung mit Schreiben vom 07.01.2015 Nr. 12-1444.03-3-2 
gemäß Art. 20 Abs. 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Der Kreistag des Landkreises Haßberge und der Stadtrat der 
Stadt Haßfurt haben der Neufassung der Verbandssatzung in ihren 
Sitzungen am 08.12.2014 bzw.15.12.2014 zugestimmt.  
Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 KommZG werden hiermit die Neu-
fassung der Verbandssatzung und die Genehmigung amtlich 
bekannt gemacht.
Würzburg, 23.01.2015
Regierung von Unterfranken
Manfred Wetzel
Abteilungsdirektor
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II.
Neufassung
der Satzung 

des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt
(Vorbemerkung: Personenbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
für beide Geschlechter.)

§1
Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Schul-
zentrum Haßfurt“. 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Haßfurt. 
(3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen 

Rechts. 
§2

Verbandsmitglieder und räumlicher Wirkungsbereich
Verbandsmitglieder und räumlicher Wirkungsbereich sind: 
der Landkreis Haßberge 
die Stadt Haßfurt 
Der räumliche Wirkungsbereich umfasst das Gebiet der Ver-
bandsmitglieder.

§3
Aufgaben

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, im Rahmen eines Schul-
zentrums für 
• einen Teil der Grundschule Haßfurt
• eine Mittelschule
• eine Realschule
• ein Gymnasium 
die erforderlichen Schulanlagen einschl. der gedeckten und 
ungedeckten Sportstätten für den Landkreis Haßberge (hin-
sichtlich Realschule und Gymnasium) bzw. für die Stadt 
Haßfurt (hinsichtlich Grund- und Mittelschule) zu errichten 
und zu betreiben.

(2) Der Zweckverband kann zudem schulbegleitende Einrich-
tungen erstellen und betreiben. Dies gilt insbesondere für
a) Einrichtungen und Maßnahmen zur ergänzenden Förde-

rung der schulischen und sozialen Leistungen von Kin-
dern und Jugendlichen

b) besondere Einrichtungen und Maßnahmen der Schulso-
zialarbeit und der pädagogischen Betreuung

c) Einrichtungen und Maßnahmen der auf das Schulumfeld 
bezogenen Freizeitgestaltung

d) Einrichtungen, die dem Aufenthalt, der Verpfl egung und 
der Betreuung während des ganzen Tages dienen

(3) In diesem Zusammenhang obliegen dem Zweckverband 
insbesondere folgende Aufgaben:
3.1 die gesamten Anlagen zu unterhalten und zu betreiben 

sowie notwendig werdende Erweiterungen bzw. Ände-
rungen an ihnen vorzunehmen

3.2 hinsichtlich Gymnasium, Realschule und Mittelschule 
nach Maßgabe der jeweils gültigen Bestimmungen über 
die Schulfi nanzierung den Schulaufwand zu tragen

3.3 hinsichtlich der Grundschule die Schulanlage auszustat-
ten und den Hausdienst vorzuhalten.

Die Regelungen in Ziffer 3.2 und 3.3 gelten mit Ausnahme 
der Aufwendungen für
a) notwendige Beförderung der Schüler auf dem Schulweg,

b) die Schülerunfallversicherung
(4) Der Zweckverband hat die Aufgabe im Rahmen des Schul-

zentrums das Bibliotheks- und Informationszentrum zu be-
treiben als 
- Schüler- und Lehrerbücherei 
- Bücherei für die Stadt Haßfurt
- Bücherei für den Landkreis Haßberge

(5) Soweit es der Erfüllung der og. Aufgaben entspricht, kann 
der Zweckverband Kooperationen und Vereinbarungen mit 
anderen Rechtspersonen eingehen und  wirtschaftliche Un-
ternehmen nach den kommunalrechtlichen Bestimmungen  
gründen und unterhalten. 

 § 4
Verbandstreue

Die Verbandsmitglieder verpfl ichten sich, die Aufgaben und Ziele 
des Zweckverbandes zu fördern und zu unterstützen.

§ 5
Verbandsorgane

Verbandsorgane des Zweckverbandes sind
1. Die Verbandsversammlung
2. Der Verbandsvorsitzende

§ 6
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden

 und der Verbandsräte
(1) Der Verbandsvorsitzende, der stellvertretende Verbandsvor-

sitzende und die übrigen Mitglieder der Verbandsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig.

 Soweit sie Kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung an-
gehören, haben sie gegenüber dem Zweckverband Anspruch 
auf Ersatz ihrer Auslagen.

 Für die Entschädigung der übrigen Mitglieder der Verbands-
versammlung gelten die Bestimmungen über Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger Gemeindebürger entsprechend. Die Ver-
bandsversammlung erlässt zur Regelung der Entschädigung 
eine entsprechende Satzung.

(2) Kreisräte bzw. Stadträte der Verbandsmitglieder können die 
Übernahme oder die weitere Ausübung des Ehrenamtes eines 
Verbandsrates nur aus wichtigen Gründen ablehnen. Ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das Verbandsmitglied, 
das den Verbandsrat/die Verbandsrätin bestellt.

§ 7
Verbandsversammlung und Verbandsvorsitz 

und Stellvertretung
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvor-

sitzenden, dem stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und 
den übrigen Verbandsräten.

(2) Verbandsvorsitzender ist der jeweilige Landrat des Landkrei-
ses Haßberge. Er vertritt den Landkreis in der Verbandsver-
sammlung.

 Der jeweilige Bürgermeister der Stadt Haßfurt ist sein Stell-
vertreter in der Verbandsführung. Er vertritt die Stadt in der 
Verbandsversammlung. 

 Im Falle der Verhinderung tritt zur Wahrung des Stimmrechts 
an die Stelle des Landrates bzw. des Bürgermeisters jeweils 
einer der Stellvertreter im Hauptamt. Alternativ dazu kann 
für den Fall der Verhinderung zur Wahrung des Stimmrechts 
den Landrat ein hierzu bestelltes Mitglied des Kreistages 
bzw. den Bürgermeister ein hierzu berufenes Mitglied des 
Stadtrates vertreten (Art. 31 Abs. 3 Satz 1 KommZG).
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(3) Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der Verbands-
versammlung, im Falle seiner Verhinderung der stellvertre-
tende Vorsitzende. Ist auch dieser verhindert, so führt den 
Vorsitz das älteste in der Sitzung anwesende Mitglied der 
Verbandsversammlung.

(4) In die Verbandsversammlung entsendet jedes Verbandsmit-
glied 6 Verbandsräte. Sie werden durch die Beschlussorgane 
der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte bestellt. Von dem 
Beschlussorgan der Verbandsmitglieder werden ferner für 
jeden Verbandsrat für den Fall der Verhinderung zwei Stell-
vertreter bestellt.

(5) Der Verbandsvorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende 
und jeder Verbandsrat haben jeweils eine Stimme. Verbands-
räte können nicht untereinander die Stellvertretung überneh-
men.

(6) Die Amtszeit der Verbandsräte und ihrer Stellvertreter endet 
mit dem Ablauf der Amts- bzw. Wahlzeit. Die Verbandsräte 
und ihre Stellvertreter üben jedoch ihr Amt bis zum Amtsan-
tritt der neuen Verbandsräte weiter aus. Im Übrigen verliert 
ein Verbandsrat sein Amt in dem Zeitpunkt, in dem er die 
Wählbarkeit in den Kreistag bzw. in den Stadtrat verliert.

§ 8
Ladung, Beschlüsse und Abstimmungen 

der Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung muss jährlich mindestens einmal 

einberufen werden. Sie muss ferner einberufen werden, wenn 
es ein Drittel der Verbandsräte unter Angabe der Beratungs-
gegenstände beantragt.

(2) Die Verbandsversammlung kann beschließen, dass die Schul-
leiter und die Leitung des Bibliotheks- und Informationszen-
trums an den Sitzungen beratend teilnehmen. Der Verbands-
vorsitzende kann nach Beschluss der Verbandsversammlung 
weitere beratende Mitglieder zur Sitzung zulassen.

(3) Die näheren Bestimmungen über den Geschäftsgang der 
Verbandsversammlung, die Ladung und andere Maßgaben 
werden in einer Geschäftsordnung geregelt.

§ 9
Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist für die nach dieser Satzung 
vorgesehenen Angelegenheiten des Zweckverbands Schul-
zentrum Haßfurt zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit 
des Verbandsvorsitzenden bestimmt ist. 

(2) Der Verbandsversammlung sind insbesondere folgende An-
gelegenheiten vorbehalten:
a) Beschluss über die Aufnahme und das Ausscheiden von 

Verbandsmitgliedern
b) Beschluss über Namen, Sitz und räumlichen Wirkungs-

bereich des Zweckverbandes
c) Beschluss über die Errichtung, die Erweiterung und die 

Veränderung der den Verbandsaufgaben dienenden Ein-
richtungen

d) Beschluss über den Erlass, die Änderung  und die Auf-
hebung der Verbandssatzung 

e) Änderung und Aufhebung von sonstigen Satzungen und 
Verordnungen, die Verbandszwecke betreffen

f) Beschluss über die Haushaltssatzung, über Nachtrags-
haushaltssatzungen, über Einwendungen gegen diese und 
über die Aufnahme von Krediten während der vorläufi gen 
Haushaltsführung

g) Feststellung und Anerkennung des Jahresabschlusses
h) Erlass, Änderung und Aufhebung der Geschäftsordnung 
i) Bestellung des Mitglieds der Verbandsversammlung, das 

den Vorsitz in der Verbandsversammlung bei Verhinde-
rung des stellvertretenden Vorsitzenden gemäß § 7 Abs. 3 
Satz 2 dieser Satzung führt 

j) Beschluss über Vergaben, den Abschluss von Darlehens-
verträgen und alle anderen Rechtsgeschäfte, die Erteilung 
von Planungsaufträgen für die bauliche Errichtung und 
die spätere Erweiterung oder Veränderung der Anlagen 
soweit nicht 
-  dem Verbandsvorsitzenden die Befugnis erteilt ist oder 
-  eine Angelegenheit dem laufenden Geschäftsgang un-

terliegt
k) Ernennung von Beamten, Abordnung oder Versetzung zu 

anderen Dienstherrn, Versetzung in den Ruhestand oder 
Entlassung

l) Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Beschäf-
tigten und Beamten soweit nicht dem Verbandsvorsitzen-
den die Befugnis zukommt

m) Bildung des Rechnungsprüfungsausschusses und Bestim-
mung seines Vorsitzenden und des Stellvertreters (§ 17 
Abs. 1 Satz 1)

n) Aufl ösung des Zweckverbandes und Abwicklung.
(3) Beschlüsse über die in Abs. 2 Buchstaben a, b, d und n 

genannten Angelegenheiten bedürfen einer Mehrheit von 
2/3 der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsver-
sammlung. Die Beschlussvorschläge zur Behandlung zu die-
sen Sachverhalten sind den Verbandsmitgliedern mindestens 
4 Wochen vor der Beschlussfassung bekannt zu geben.

§ 10
Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach 
außen. Er bereitet die Beratungsgegenstände der Verbands-
versammlung vor.

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit 
alle Angelegenheiten des Zweckverbandes, die nach der 
Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem 1. Bürgermeister 
obliegen. 

(3) Der Verbandsvorsitzende erledigt die laufenden Angele-
genheiten, die für den Zweckverband keine grundsätzliche 
Bedeutung haben und keine erheblichen Verpfl ichtungen 
erwarten lassen, sowie Angelegenheiten, die ihm durch 
Beschluss der Verbandsversammlung eigens übertragen sind. 

(4) Der Verbandsvorsitzende ist zuständig zur Regelung der 
innerdienstlichen Angelegenheiten des Zweckverbandes 
(z.B. Dienstanweisungen, Hausordnungen, Arbeitszeitre-
gelungen).

(5) Der Verbandsvorsitzende ist befugt, Verträge abzuschlie-
ßen und sonstige privat-rechtliche und öffentlich-rechtliche 
Rechtshandlungen vorzunehmen. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.  

(6) Er führt die Dienstaufsicht über die Dienstkräfte des Zweck-
verbandes. Er ist Dienstvorgesetzter der Beamten. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung.  

(7) Die Verbandsversammlung kann dem Verbandsvorsitzen-
den weitere Angelegenheiten zur selbständigen Erledigung 
übertragen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.
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§ 11
Geschäftsführung

Die Geschäftsführung obliegt dem Landratsamt Haßberge, bei 
dem die Geschäftsstelle eingerichtet ist. Die dem Landkreis 
Haßberge entstehenden Personal- und Sachkosten sind diesem 
jährlich zu erstatten. 

§ 12 
Allgemeines

(1) Soweit nicht das Gesetz über die Kommunale Zusammenar-
beit etwas anderes bestimmt, gelten für die Wirtschafts- und 
Haushaltsführung des Zweckverbandes die Vorschriften für 
Gemeinden entsprechend. 

(2) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
§ 13

Defi nition des Finanzbedarfs
(1) Der Finanzbedarf errechnet sich aus den Investitionskosten 

und den laufenden Kosten.
(2) Investitionskosten: 

2.1 Die Investitionskosten sind die Kosten des Baugrund-
stückes, die Baukosten und die Ausstattungskosten. 

2.2 Die Kosten des Baugrundstückes sind die Erschließungs-
kosten (im Sinne des § 127 Abs. 2 BauGB) sowie die 
Beiträge zur Ableitung von Wasser sowie zur Versorgung 
mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser. Ferner gehören 
dazu die Kosten für Leitungs- und Übertragungswege. 
Der Wert des Baugrundstücks und die Erwerbskosten 
bleibt grundsätzlich beim Finanzbedarf außer Ansatz. 

2.3 Baukosten sind die Kosten der Gebäude, die Kosten 
der Außenanlagen und die Baunebenkosten. Davon 
abzugrenzen sind die Kosten für besondere Betriebs-
einrichtungen sowie die Kosten des Geräts und sonstiger 
Wirtschaftseinrichtungen. 

2.4 Ausstattungskosten sind die Kosten aller zum Betrieb 
der Einrichtungen des Zweckverbandes erforderlichen 
Gegenstände des beweglichen Vermögens, soweit sie 
nicht zu den Baukosten zählen. 

2.5 Die Investitionskosten zerfallen in einmalige und in lau-
fende Investitionskosten. Einmalige Investitionskosten 
sind die nicht durch Darlehensaufnahmen gedeckten Tei-
le der Investition. Laufende Investitionskosten sind die 
Kapitalkosten (Tilgungen), die sich aus der Inanspruch-
nahme der Fremdfi nanzierungsmittel für die Investition 
ergeben. 

(3) Laufende Kosten
3.1 Laufende Kosten sind die Kosten, die zur Bewirtschaf-

tung der Gebäude und zum Betrieb der Einrichtungen 
des Zweckverbandes laufend entstehen; ausgenommen 
ist der Aufwand, der durch den Staat unmittelbar getra-
gen wird. Laufende Kosten sind im Einzelnen: 
3.1.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 
3.1.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. 

B. Bauunterhalt, Bewirtschaftung der Gebäude, 
Lehr- und Unterrichtsmittel)

3.1.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen (z. B. Ge-
schäftsaufwendungen, Beiträge, Versicherungen)

3.1.4 Zinsaufwendungen, Abschreibungen
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die 

Kosten, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Gebäude, Anlagen und Einrichtungen laufend entstehen. 

Dazu zählen ferner die Lehr- und Lernmittel (soweit sie 
nicht Investitionskosten sind) sowie die übrigen laufenden 
Kosten des Schulaufwandes und die Bewirtschaftungskos-
ten. Das sind im Wesentlichen die Kosten, die durch den 
Unterhalt der Gebäude und Anlagen des Zweckverbandes 
bedingt sind. 

3.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Kosten der Ver-
waltung, deren Geschäfts- und Bürobedarf, Versicherungen 
und Beiträge sowie die Kosten für Kommunikationsmittel 
und –wege. 

§ 14 
Finanzierung

(1) Aufteilung der Investitionskosten (§ 13 Abs. 2): 
1.1 Die Kosten des Baugrundstückes trägt die Stadt Haßfurt. 

Der Wert des Baugrundstückes mit Ausnahme der Er-
schließungskosten wird von der Stadt Haßfurt kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Die Stadt stellt ferner die von ihr 
bzw. durch Einrichtungen bereitgestellten Straßen, Wege 
und Leitungswege kostenfrei zur Verfügung. 

1.2 Einmalige und laufende Investitionskosten 
 Die einmaligen und laufenden Investitionskosten werden 

wie folgt auf Stadt und Landkreis umgelegt:
1.2.1 Es gelten feste Teiler:
 Schulschwimmhalle 41,60 Anteile Stadt zu 58,40 

Anteile Landkreis
Sporthallen/Freisportanlagen 29,70 Anteile Stadt 
zu 70,30 Anteile Landkreis
Ganztagesstätte 27,67 Anteile Stadt zu 72,33 An-
teile Landkreis
Bibl.-u.Informationszentrum 50,00 Anteile Stadt 
zu 50,00 Anteile Landkreis

1.2.2 Die Investitionskosten der Gebäude, die anderen 
Unterrichtszwecken dienen (Schulhäuser) sowie 
des allgemeinen Schulumfeldes (u.a. Pausenhö-
fe, Aufenthaltsbereiche, Zufahrt und Parkplätze) 
werden vorläufi g nach der Nutzung der Flächen 
im jeweiligen Schuljahr verteilt. Ein endgültiger 
Teiler wird anhand der späteren Nutzungsfl ächen 
nach der Fertigstellung der Sanierung bzw. der 
Neubauten am Schulhaus Tricastiner Platz ermit-
telt.

1.2.3 Treffen die in Nummer 1.2.1 und 1.2.2 enthaltenen 
Teiler nicht zu, so werden die Investitionskosten 
zwischen dem Landkreis Haßberge und der Stadt 
Haßfurt nach dem Raumprogramm aufgrund einer 
schulaufsichtlichen Genehmigung aufgeteilt.

1.2.4 Trifft keine der in den Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 
genannten Regelungen zu, so werden die Inves-
titionskosten nach dem Flächen- bzw. Nutzungs-
verhältnis der Schulen aufgeteilt.

1.3 Ausstattungskosten:  
 Der einmalige oder laufende Investitionsaufwand für 

die Ausstattungskosten verteilt sich wie folgt: 
1.3.1 Soweit Räume lediglich von der Grund- oder 

Mittelschule genutzt werden, trägt die Ausstat-
tungskosten die Stadt Haßfurt. 

1.3.2 Soweit Räume lediglich von der Realschule oder 
vom Gymnasium genutzt werden, trägt die Aus-
stattungskosten der Landkreis. 

1.3.3 Bei gemeinsam genutzten Räumen werden die 
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Ausstattungskosten nach Maßgabe der in Nummer 
1.2 genannten Teiler den jeweiligen Gebäuden/
Anlagen zugeordnet 

(2) Aufteilung der laufenden Kosten (§ 13 Abs. 3): 
1.1 Die Lehr- und Lernmittel - soweit sie nicht Investiti-

onskosten sind - sowie alle übrigen laufenden Kosten 
des Schulaufwandes trägt der für die jeweilige Schule 
zuständige Sachaufwandsträger. 

1.2 Die laufenden Kosten der gedeckten Sportstätten wer-
den in einen schulischen und einen außerschulischen 
Bereich unterschieden. Die Aufteilung erfolgt nach den 
Belegungszeiten. 

1.3 Die laufenden Kosten der Ganztagesstätte werden nach 
der Nutzung ermittelt und  zwar wie folgt:

 Für die Nutzung des Erdgeschosses werden 60,01 % 
der Kosten angesetzt, die nach der Zahl der Schüler von 
Grundschule (Teil am Dürerweg einschl. Mittags-/Ganz-
tagsbetreuung) und Mittelschule für den Stadtanteil und 
nach der Zahl der Schüler von Realschule und Gymna-
sium für den Landkreisanteil bestimmt werden.

 Für die Nutzung des Obergeschosses werden 39,99 % 
der Kosten angesetzt, die nach dem Anteil der Schüler im 
offenen Ganztagesbetrieb für Grundschule/Mittelschule 
als Anteil der Stadt und für Gymnasium/Realschule als 
Anteil des Landkreises bestimmt werden.

1.4 Die weiteren laufenden Kosten, die auf die Schulgebäude 
und die sonstigen Anlagen  entfallen, werden wie folgt 
auf Stadt und Landkreis umgelegt:
Schulgebäude, Außen- 
und Verkehrs-  nach Nutzung der Flächen in   
bereiche den Schulhäusern im lfd.
 Schuljahr 
BIZ 50,00 : 50,00
Innere Verwaltung 1/3     :    2/3

§ 15
Deckung des Finanzbedarfes

(1) Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine 
Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, 
um den Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird als Inves-
titionsumlage und als Umlage für die laufenden Sachkosten 
erhoben. 

(2) Bemessungsgrundlage und Höhe der Umlagen sind in der 
Haushaltssatzung festzulegen. 

(3) Die dem Zweckverband zugefl ossenen bzw. zufl ießenden 
Investitionszuschüsse werden den Verbandsmitgliedern ent-
sprechend ihrer Zweckbestimmung als Eigenmittel auf die 
Investitionsumlage angerechnet. 

 Soweit die Verbandsmitglieder unterschiedlich gefördert 
werden, hat das geringer geförderte Mitglied die Differenz 
zu dem Förderungssatz des besser geförderten Verbands-
mitgliedes auszugleichen. Die Ausgleichsleistung ist fällig 
mit der Vorlage des Verwendungsnachweises. 

(4) Die Umlagen sind zu 1/12 ihres Jahresbetrages jeweils am 
10. eines jeden Monats fällig. Ist die Umlage bei Beginn des 
Haushaltsjahres noch nicht in der Haushaltssatzung festge-
setzt, sind vorläufi ge Monatsbeträge in Höhe der im abge-
laufenen Haushaltsjahr erhobenen Teilbeträge zu zahlen. 

(5) Ist ein Verbandsmitglied mit der Zahlung der Umlagen länger 
als einen Monat im Rückstand, können Verzugszinsen in 
Höhe von 4 % pro Jahr erhoben werden. 

(6) Auf die Nachforderung bzw. Erstattung aus der Verbandsum-

lagenberechnung nach Rechnungsergebnissen wird verzich-
tet. Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge werden den liquiden 
Mitteln zugeführt.

§ 16 
Haushaltssatzung

Der Verbandsvorsitzende soll vor Beginn des Rechnungsjahres 
den Entwurf der Haushaltssatzung der Verbandsversammlung 
zur Beschlussfassung vorlegen. 
Der Entwurf soll rechtzeitig, jedoch mindestens 4 Wochen vor 
dem Beschluss über die Haushaltssatzung, den Verbandsmitglie-
dern bekannt gegeben werden. 

§ 17
Jahresrechnung, Prüfung

(1) Die Verbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte einen 
Rechnungsprüfungsausschuss mit 4 Verbandsmitgliedern 
und bestimmt ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden 
und ein Ausschussmitglied zu dessen Stellvertreter. Jedes 
Verbandsmitglied stellt zwei Mitglieder in diesem Aus-
schuss; der Vorsitzende und der Stellvertreter sind jeweils 
von einem anderen Verbandsmitglied zu nominieren. Für 
jedes Ausschussmitglied bestellt sie ferner für den Fall der 
Verhinderung einen Stellvertreter. Das Rechnungsprüfungs-
amt des Landkreises ist als Sachverständiger zur Prüfung 
des Jahresabschlusses umfassend heranzuziehen (Art. 43 
Abs. 1 KommZG).

(2) Ist die Rechnung festgestellt, so veranlasst der Verbandsvor-
sitzende die überörtliche Rechnungsprüfung. Die festgestell-
te Rechnung braucht nicht öffentlich ausgelegt zu werden. 
Aufgrund ihrer Ergebnisse beschließt die Verbandsversamm-
lung endgültig über die Anerkennung der Rechnung. 

(3) Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayer. Kommunale 
Prüfungsverband in München. 

§ 18
Anzuwendende Vorschriften, Bekanntmachungen

(1) Soweit die Satzung keine Regelung trifft, fi nden die Vor-
schriften des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit und - ergänzend - die Gemeindeordnung Anwendung. 

(2) Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
(3) Diese Satzung und etwaige Änderungen werden im Amts-

blatt der Regierung von Unterfranken amtlich bekannt ge-
macht.

§ 19
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Haßfurt, 08.01.2015
Schneider
Verbandsvorsitzender  
GAPl 1444                                    RABl 2015 S. 14
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Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Adolph
Sozialgesetzbuch II
Sozialgesetzbuch XII
Asylbewerberleistungsgesetz
Kommentar, Loseblattsammlung
89. Aktualisierung
Stand: November 2014
Umfang der Lieferung: 121 Blatt
Ladenpreis: 98,99 Euro
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
Highlights dieser Aktualisierung u.a.:
Kommentierung der neu eingefügten und zum 1. Januar 2015 
in Kraft tretenden
§ 128a SGB XII  Bundesstatistik für das Vierte Kapitel
§ 128b SGB XII  Persönliche Merkmale
§ 128c SGB XII  Art und Höhe der Bedarfe
§ 128d SGB XII  Art und Höhe der angerechneten Einkommen
§ 128e SGB XII  Hilfsmerkmale
§ 128f SGB XII  Periodizität, Berichtszeitraum und Berichts-
 zeitpunkt 
§ 128g SGB XII  Auskunftspfl icht und
§ 128h SGB XII  Datenübermittlung, Veröffentlichung sowie
§ 79 SGB II  Achtes Gesetz zur Änderung des Zweiten
 Buches Sozialgesetzbuch
Zudem wurde aktuelle Rechtsprechung, insbesondere die Ent-
scheidung des BVerfG vom 23.07.2014 (Az. 1 BvL 10/12 u.a.), 
eingearbeitet.

Dr. Ludwig Wiedemann/Gerhard Fristsch
Organisationshandbuch für bayerische Behörden
Kommentierung der Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) / 
Informations- und Kommunikationstechnik
Aktualisierungslieferung Nr. 31
Rechtsstand: 1. November 2014
78 Seiten,
Art. 66208031
Preis: 119,90 Euro
Carl Link Kommunalverlag
Schwerpunkt dieser Ergänzungslieferung sind die vom Bayeri-
schen Innovationsring des Bayerischen Landkreistages neu he-
rausgegebenen Leitfäden zu Bürger-/Kundenbefragungen sowie 
die Einrichtung eines zentralen Kundesdienstes, die auf Bür-
ger- und Kundenbefragungen zahlreicher Landratsämter aus den 
Jahren 2010 und 2012 basieren. Sie erforderten die Aktualisie-
rung der allgemeinen Erläuterungen zu einer bürgerorientierten 
Verwaltung und die umfassende Überarbeitung der Kennzahlen 
11.04, 11.05, 11.06 und 11.07.
Der Beschluss der Bayerischen Staatsregierung vom Juli dieses 
Jahres, ein einheitliches Erscheinungsbild für die Kommunika-

tion des Freistaates Bayern auch auf die nachgeordneten Behör-
den auszuweiten, wurde zum Anlass genommen Kennzahl 12.00 
anzupasssen. Die Muster zum Schriftverkehr (Kennzahl 12.10) 
werden in der nächsten Ergänzungslieferung aktualisiert und an 
die neuen Vorgaben angepasst werden.
Darüber hinaus wurden die Muster und Beispiele zu Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen (Kennzahl 24) abgeschlossen.
Auf Grund der Änderung der Standards und Richtlinien für die 
Informations- und Kommunikationstechnik in der bayerischen 
Verwaltung (IuKSR) sind die Beiträge zu Standards in der IuK 
(Kennzahlen 35.05 und 35.14) an den aktuellen Stand angepasst 
worden.
Schließlich sind in einigen weiteren Kennzahlen kleinere Nor-
mänderungen, sonstige Aktualisierungen oder redaktionelle An-
passungen eingearbeitet worden.

Giehl/Adolph/Käß
Verwaltungsverfahrensrecht in Bayern
36. Aktualisierung
Stand. Oktober 2014
Preis: 39,99 Euro
ISBN 80730203036 
Rehm Verlag
Die Aktualisierung bringt die Ausarbeitungen zum öffentlich-
rechtlichen Vertrag (Art. 54, 55, 56, 57, 59 BayVwVfG) auf 
den neuesten Stand.

Schwenk
Finanzrecht der Kommunen II
Abgabenrecht in Bayern
Loseblattsammlung mit Erläuterungen
78. Aktualisierungslieferung
Stand: 1. Oktober 2014
Preis: 65,10 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Die 78. Lieferung enthält aktuelle Rechtsänderungen des Um-
satzsteuergesetzes sowie die ab 01.01.2015 in Kraft tretenden 
Änderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses bis ein-
schließlich 01.10.2014.

Ecker
Kommunalabgaben in Bayern
Systematische Darstellung
51. Aktualisierungslieferung
Stand: 1. Oktober 2014
Preis: 81,70 Euro
Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Die 51. Lieferung enthält Aktualisierungen aufgrund aktueller 
Rechtsprechung, insbesondere in den Teilen Beiträge, Benut-
zungsgebühren und Verfahrensrecht.
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Wuttig/Thimet
Gemeindliches Satzungsrecht und Unternehmensrecht
Kommentar
61. Aktualsierung
Stand: Oktober 2014
Preis: 79,99 Euro
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
Die 61. Aktualsierungslieferung bietet erstmals neu kommen-
tierte Fragestellungen:
- Thimet betritt in Teil I Frag 7 „Neuland“ mit ihren Erläuterun-

gen zu:
 Kann die Ableitung von Grund- und Quellwasser eine eigene 

öffentliche Einrichtung betrieben werden?
- Reicherzer beleuchtet in Teil II, also bei den Anschluss- und 

Benutzungspfl ichten, die Frage 2:
 Können Gemeinden die Grundstückseigentümer verpfl ichten, 

ihre Gebäude an kommunale Wärmenetze anzuschließen?
- Thimet stellt in Teil III Frage 12 zu Wasserhausanschlüssen 

Überlegungen zu folgendem Thema vor:
 Wie ist mit Anträgen auf Absperrung, Stilllegung und Wieder-

inbetriebnahme eines Grundstücksanschlusses umzugehen?
Darüber hinaus ist die Rechtsprechung des 20. Senats am 
BayVGH aus dem Jahr 2014 berücksichtigt.

Herausgegeben und gedruckt von der Regierung von Unterfranken, Würzburg. Erscheint nach Bedarf, in der Regel monatlich zweimal. Bezugspreis: jähr-
lich 23,–  € zuzüglich Versandkosten. Bestellungen zum laufenden Bezug sind an die Regierung von Unterfranken, Sachgebiet Z3 Haushalt, 97064 Würz-
burg, zu richten. Einzelnummern sind zum Preis von 2,– € je Stück zuzüglich Versandkosten bei der Regierung von Unterfranken erhältlich.
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